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Kanton Zürich ARV/ 866 /1999

VERFÜGUNG

vom 12. Juli 7999

1) ietlikon. Nutzungsplanung (Zonenpian, Änderung)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 136/1995 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Dietificon genehmigt.
Am 29. März 1999 beschloss die Gemeindeversammlung Dietlikon die Aufhebung der
Reservezonen im Gebiet Runsberg sowie nordwestlich der Alten Winterthurerstrasse. Gegen
diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskrafibescheinigungen der Kanzlei der Baurekurs
kommissionen vom 19. Mai 1999 und des Bezirksrates Bifiach vom 17. Mai 1999 kein
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 8. Juni 1999 ersucht der Gemeinderat Dietlikon
um Genehmigung der Vorlage.

Mit der Genehmigung der Ortsplanungsrevision (RRB Nr. 136/1995) hat der Regiemngsrat
die Gemeinde Dietlikon eingeladen, die Bau- und Zonenordnung für den Bereich Runsberg
sowie nordwestlich der Alten Winterthurerstrasse nach Vorliegen der revidierten kantonalen
und regionalen Richtplanung zu überprüfen und soweit nötig anzupassen. Mit der zu ge
nehmigenden Vorlage kommt die Gemeinde Dietlikon dieser Einladung nach.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (S 5 PBG).

DieBaudirektion verfügt:

1. Die von der Gemeindeversammlung Dieffikon am 29. März 1999 festgesetzte Auf
hebung der Reservezonen im Gebiet Runsberg und nordwestlich der Alten Winter
thurerstrasse wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Dietlilcon wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss § 6 und 89 PBG
öffentlich bekanntzumachen.
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III. Mitteilung an den Gemeinderat Dietlikon (unter Beilage von zwei Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das Tief

bauamt, Planverwakung (unter Beilage je eines Dossiers), sowie an das Amt für

Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 12. Juli 1999 ARV Amt «lt

99105510ve/Zst
Raumordnung und Vermessung

FOr den Auszug:


